
Beschlussvorlage 030.07.224/21
öffentlich

Beschlussblatt
Übersicht der Beratungen

Gremium Sitzungsdatum Beschlussart
Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe 
(Entscheidung)

02.06.2021 ungeändert 
beschlossen

Ausführlicher Beratungsverlauf

02.06.2021 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Glowe

Beschluss
Beschluss:

1. Während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
wurden keine Hinweise und Anregungen von Bürgern vorgetragen; 
ebenso erhielten die Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-
Rügen und der Nachbargemeinden Breege und Lohme nur 2 Hinweise 
und keine Anregungen. Eine Abwägung ist demnach nicht erforderlich.

2. Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) ), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) beschließt 
die Gemeindevertretung Glowe die 5. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplan Nr. 11.1. „Ferienhausanlage Wittower Heide“ betreffend 
das Flurstück 1/503 der Gemarkung Wittower Heide Flur 11 , südlich 
der L 30 am westlichen Ortseingang von Glowe in der Wittower Heide 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) als Satzung. Die textlichen 
Festsetzungen (Teil B) und die festgesetzten örtlichen Bauvorschriften 
wurden nicht geändert.

3. Die Begründung wird gebilligt.
4. Das Bauamt Nord-Rügen wird beauftragt, die 5. vereinfachte Änderung 

des  Bebauungsplanes Nr. 11.1. „Ferienhausanlage Wittower Heide“ mit 
der Begründung ortsüblich gem. § 10 Abs. 3 und § 10a Abs. 2 BauGB 
und der Hauptsatzung der Gemeinde Glowe bekannt zu machen; dabei 
ist auch anzugeben, wo der Plan mit der Begründung und die dem B-
Plan zugrunde liegenden Vorschriften während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

Abstimmung

Ausgeschlossen ist/sind: 
Abstimmungsergebnisse 

anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.
*

 8 8 0 0 0
* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 der KV M-V
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